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Samtgemeinde Bersenbrück 
Der Samtgemeindebürgermeister  
 
 
 

 
 
 
 

Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: 4925/2026 

 

Priorisierung von Investitionsmaßnahmen und größeren 
Unterhaltungsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2026 

 
 

Fachdienst II: Finanzen, Wirtschaftsförderung 
und Tourismus 

Datum: 23.02.2026 

 
Beratungsfolge 

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit 

 Ausschuss für Finanzen und Tourismus 10.03.2026 öffentlich Vorberatung 

 Samtgemeindeausschuss 18.03.2026 nicht öffentlich Vorberatung 
 Samtgemeinderat 18.03.2026 öffentlich Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Prioritätenliste als Anlage zum Haushaltsplan 2026 wird in der vorgelegten Form 

beschlossen.   
 
 

 
 

Sach- und Rechtslage 

Mit der Haushaltsplanung ist im Vorbericht für die geplanten Investitionen 

darzustellen, inwieweit diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. 
zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens erforderlich sind. Um für alle weiteren 
größeren Projekte und Maßnahmen, die bisher noch nicht oder noch nicht im vollem 

Umfang im Haushaltsplan enthalten sind, eine objektive Darstellung zur Dringlichkeit 
und Notwendigkeit zu erhalten, wird mit dem Haushaltsplan eine Prioritätenliste 

erstellt und dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Diese Liste wird jeweils mit der 
Haushaltsplanung fortgeschrieben und vom Rat beschlossen, wobei grundsätzlich 
Maßnahmen, die bereits begonnen und im Haushaltsplan voll abgebildet sind, in der 

Prioritätenliste nicht mehr aufgeführt werden. Die beigefügte fortgeschriebene 
Prioritätenliste als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde 

bereits in der nicht öffentlichen Samtgemeinderatssitzung am 26.02.2026 vorgelegt 
und beraten. 
 

 
           gez. Wernke                                                                         gez. Klumpe 

Samtgemeindebürgermeister                                                 Erster Samtgemeinderat     
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Beteiligte Stellen: 

Erster Samtgemeinderat 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


